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1. Einführung 

Die schnelle Entwicklung der Wirtschaft und die Notwendigkeit einer ständigen Verbesserung 
unserer Kundenservicequalität verlangen von uns eine kontinuierliche Anpassung unserer 
Arbeitsmethoden. 

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Anfragen seitens unserer Kunden hat die 
SADEV Group die Einrichtung einer Produktqualitätssicherung (PQS) eingeleitet, die für alle 
Beschaffungen gilt. 

Diese Qualitätspolitik basiert auf der Gewährleistung der Produktqualität bei der Fertigung 
und nicht erst durch eine Kontrolle von der SADEV Group. Das Qualitätssicherungsverfahren 
fordert zudem eine vollständige Einbindung des Lieferanten und dass dieser jede 
Nichterfüllung, die bei den an die SADEV Group gelieferten Produkten erfasst wurde, schnell 
und einwandfrei behebt. 

Das Verfahren stützt sich auf das vorliegende PQS-Lastenheft, in dem die einzuhaltenden 
Lieferkonditionen aufgeführt sind, die zur Gewährleistung des Vertrauens in die Konformität 
der an die SADEV Group gelieferten Produkte dienen. Des Weiteren findet sich hier die 
Vorgehensweise zur Behebung eventueller Nichterfüllungen. 

Die Teams der SADEV Group stehen den Lieferanten zur Seite und betreuen diese bei den 
Verbesserungsmaßnahmen. 

 

2. Anwendungsbereich 

Diese Spezifikation gilt für die Lieferung aller von der SADEV Group bestellten Produkte: 
Muster, Erstlieferung, regelmäßige und Teillieferungen. 

3. Voraussetzung 

Jeder Lieferung an die SADEV Group liegen die relevanten Dokumente bei, welche die 
Konformität der Lieferlose in Einklang mit den Auftragsanforderungen belegen. 

3.1. Normalfall 

(Keine besonderen Angaben auf dem Einkaufsauftrag) 

Mit Ausnahme der unter § 3.2 angeführten Sonderfälle liegen jeder Lieferung folgende 
Dokumente bei: 
 

• Maßkontrollbericht 
• Materialbescheinigung 
• Bescheinigungen über Zusatzbehandlungen, die an den Teilen vorgenommen 

wurden 
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Diese Dokumente sind stets mitzuliefern, ohne dass hierzu eine besondere Aufforderung von 
der SADEV Group zu erfolgen hat. 

Sie sind ebenfalls bei Mehrfachlieferungen von Produkten aus einem Fertigungslos 
beizulegen. 

3.2. Sonderangaben auf dem Einkaufsauftrag 

In Abhängigkeit von den Eigenauflagen bestimmter Kunden oder des betreffenden Produktes 
kann die SADEV Group zusätzliche Dokumente wie die Erstmusterprüfberichte (EMPB), 
Produktionsdokumente (Fähigkeiten, Prüfprotokolle, usw.) oder PPAP anfordern. 

Die Anforderung solcher Unterlagen wird in Einklang mit den Möglichkeiten des Lieferanten 
formuliert und ist Gegenstand einer Vorabvereinbarung vor Erteilung des Auftrags, auf dem 
diese Forderungen deutlich aufgeführt sind. 

Die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die mit diesen Qualitätsverfahren vertraut sind, ist für 
die SADEV Group ein entscheidender Vorteil zur Gewinnung bestimmter Aufträge. Diese 
Qualitätsverfahren sind ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Auswahl eines Lieferanten 
für Produkte in Verbindung mit solchen Aufträgen. 

4. Basisdokumente 

4.1. Prüfbericht 

Der Bericht muss die bei der Fertigung oder an einem repräsentativen Produktanteil in Form 
einer Endprüfung durchgeführten Kontrollen enthalten.  

Außer anders lautenden Angaben auf der Zeichnung oder Einkaufsauftrag wendet der 
Lieferant sein übliches Stichprobenverfahren an. Ist ein solches Verfahren nicht vorhanden, 
kann das Stichprobenverfahren der SADEV Group als Bezugsdokument herangezogen 
werden. 

Der Bericht enthält alle Loskennzeichnungen zur Identifizierung der Produkte, die eine 
Gegenüberstellung mit den Angaben auf dem Lieferschein und dem Einkaufsauftrag der 
SADEV Group ermöglichen. 

Jede Messgröße ist mit Wert, Toleranz und verwendetem Messinstrument anzugeben. Es 
werden die max. und min. Messwerte angeführt. Das Formular D1200 (siehe Anhang) der 
SADEV Group kann hierzu in Excel bereitgestellt werden. 

Anmerkungen wie „Gut, i.O.“, usw. dürfen nur für Prüfungen von Merkmalen per 
Sichtkontrolle oder per Prüflehre verwendet werden.  

Die für die SADEV Group gefertigten Teile bestehen meist aus einfachen geometrischen 
Formen mit einer begrenzten Anzahl an Maßen. Der Bericht muss folglich alle Maße der 
Zeichnung enthalten. Bei komplexeren Teilen kann der SADEV Group ein entsprechender 
Prüfplan vorgelegt werden. 
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Verfügt der Lieferant nicht über die Geräte zur präzisen Messung besonderer Werte, wie 
bestimmte geometrische Maße, werden diese im Bericht ohne den Messwert aufgeführt. Der 
Bericht wird dann von der SADEV Group ergänzt. 

4.2. Materialbescheinigung 

Für alle Metalle muss die Bescheinigung mindestens eine Materialanalyse des 
Materialcharge gemäß EN 10204 2.2 enthalten. Bei entsprechender Angabe auf der 
Zeichnung oder dem Einkaufsauftrag ist die Vorlage der Bescheinigung 3.1 EN 10204 
obligatorisch.  

Für Kunststoffe ist ohne weitere Angaben auf dem Plan oder Einkaufsauftrag eine 
Konformitätsbescheinigung des Händlers zulässig.  
Sind hingegen auf der Zeichnung oder Einkaufsauftrag spezifische Dokumente gefordert 
(Konformität mit einer Norm, Herkunftszertifikat für das Harz, Vorgabe von Warenzeichen 
oder Marke), sind diese Auflagen dem Materiallieferanten bei Bestellung zu übermitteln, da 
derartige Dokumente nach der Lieferung nur noch schwer zu erhalten sind. 

Die Teilenummer und Chargennummer oder Fertigungsauftragsnummer müssen auf dem 
Zertifikat angegeben sein. 

Lieferscheine, auf denen lediglich der Materialname angegeben ist, werden nicht akzeptiert. 

Zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit muss das Zertifikat den Namen des Lieferanten 
tragen. 

4.3. Behandlungsbescheinigung 

Auf der Behandlungsbescheinigung muss mindestens das Härtemaß für 
Wärmebehandlungen bzw. eine Stärkenangabe bei Oberflächenbehandlungen sowie eine 
eindeutige Bezeichnung der durchgeführten Behandlung aufgeführt sein. 

Es sind auch Teilenummer und Losnummer auf der Bescheinigung anzugeben. 

Lieferscheine, auf denen lediglich die Behandlungsart angegeben ist, werden für messbare 
Behandlungen (Stärke oder Härtegrad) nicht akzeptiert. Sie sind lediglich für einfache 
Behandlungen, die sich nur schwer messen lassen (Glättung, Phosphatierung, Passivierung) 
zulässig. 

Die Bescheinigung ist auf den Namen des Lieferanten auszustellen. 
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5. Sonderdokumente 

Hierbei handelt es sich um die Dokumente, die gemäß §3.2 erforderlich sind 

• EMPB 
• Fähigkeiten 
• Unterlagen wie PPAP 

5.1. Erstmusterprüfbericht 

Diese Unterlagen werden meist bei einer ersten Lieferung eines neuen Teils oder eines 
neuen Index gefordert. Sie umfassen folgende Dokumente: 

• Deckblatt 
• 5 gemessene Muster mit Prüfbericht 
• Material- und Behandlungsbescheinigungen 
• Mögliche Fähigkeiten 

Die SADEV Group hält für die Lieferanten Dokumentenvorlagen wie VDA-
Präsentationsblätter oder Bemusterungen (PSW) bereit. 

5.2. Fähigkeiten 

Derartige Dokumente werden bei Sonderforderungen eines Kunden verlangt und betreffen 
normalerweise ein oder mehrere kritische Maße auf dem Plan. 

• Maschinenfähigkeit Cm, Cmk 
• Prozessfähigkeit Cp, Cpk 
• Statische Prozessregelungsblätter (SPC) 

5.3. Unterlagen wie PPAP 

Die Verwendung der PPAP-Unterlagen ist heutzutage ein unumgängliches Kriterium, um auf 
bestimmten Industriesektoren gelistet zu werden, wie beispielsweise in der 
Automobilindustrie. 

Die Vorlage dieser Dokumente ist Gegenstand einer Vorabvereinbarung, normalerweise bei 
der Preisanfrage und spätestens vor Eingang des Einkaufsauftrags. 
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6. Dokumentenformat / Vertraulichkeit 

Die Dokumente werden von der SADEV Group archiviert. Sie müssen leicht und vertraulich 
nutzbar sein, um beispielsweise eine Akte für einen Kunden zusammenstellen zu können.  

Nicht zulässig sind: 

• Dokumente mit dem Firmennamen als Wasserzeichen  
• Stempel, die teilweise oder ganz über den Text gedruckt sind 
• Beidseitig bedruckte Dokumente 
• Formate größer als A4 

Zulässig sind: 

• Firmenlogos und Logos der Zertifizierungsstellen 
• Adresszonen (Anschrift, Telefon) 

 

7. Lieferung / Empfang 

Die Begleitdokumente sind der Lieferung gemäß den Verpackungsvorgaben D9800 der 
SADEV Group beizufügen. 

Fehlende Dokumente können - bis zur Nachreichung dieser Dokumente - zur Ablehnung 
einer Lieferung führen, so dass eine Nichterfüllung festgestellt wird. 

Der Empfang von Losen erfolgt anhand der beiliegenden Dokumente. Die SADEV Group 
kann stichprobenweise Kontrollen oder Nachmessungen vornehmen, wenn sie dies als 
notwendig erachtet; es werden aber keine systematischen Entnahmekontrollen durchgeführt.  

Der Lieferant haftet somit gemeinsam mit der SADEV Group beim Einsatz der Teile durch 
den Kunden. 
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8. Bearbeitung von Beanstandungen 

8.1. Auslösung 

Vom Kunden erklärte oder von der SADEV-Group erkannte Nichterfüllungen führen zur 
Erstellung einer Beanstandung. 

Beanstandungen werden durch die Erfassung folgender Anomalien durch die SADEV- Group 
oder ihre Kunden ausgelöst (Liste nicht erschöpfend): 

• Maßabweichung 
• Materialanomalie 
• Unfertige Teile 
• Fehler bei den Abschlussarbeiten (Grat, Sauberkeit) 
• Nichteinhaltung der Mengen oder Abweichung von den angegebenen Mengen 
• Nichteinhaltung der Verpackungsvorschriften 
• Fehlen des Prüfberichts oder anderer Dokumente 
• Nichteinhaltung der Angaben auf dem Einkaufsauftrag 

 
Unterliegt die Beanstandung der Verantwortlichkeit des Lieferanten, wird dieser durch 
Übersenden einer Beanstandung davon in Kenntnis gesetzt. 
 

8.2. Korrektur / Beteiligung an den Kosten, die aufgrund der Nichterfüllung entstanden sind 

Die Kosten für die Retoure der Teile bzw. die Aussonderung oder Korrekturmaßnahmen 
durch die SADEV-Group oder ihre Kunden werden anteilmäßig oder ganz auf den 
Lieferanten umgelegt. Hierbei werden folgende Punkte berücksichtigt: 

• Wenn möglich, werden die nichtkonformen Waren an den Lieferanten 
zurückgesendet, der diese ersetzt oder korrigiert  

• In Sonderfällen, aufgrund von Terminen oder wirtschaftlichen Gründen, kann es 
vorkommen, dass die SADEV Group oder der Kunde die Aussortierung bzw. 
Korrektur eigenständig vornimmt Dies ist zuvor mit dem betreffenden Lieferanten 
abzusprechen  

• Die SADEV Group nutzt ihre Logistikerfahrungen, um die Teile möglichst 
kostengünstig zurückzusenden und neu zu liefern 
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8.3. Korrekturmaßnahmen 

Jede Beanstandung erfordert eine Antwort vom Lieferanten, damit die SADEV Group über 
die notwendigen Informationen zur einwandfreien Führung der Beanstandung verfügt und 
schnell auf Korrekturforderungen seitens ihrer Kunden reagieren kann. 

Diese Antwort kann direkt auf der Beanstandung in dem hierfür vorgesehenen Feld 
eingetragen oder es kann ein Formular 8D verwendet werden. 

Folgende Elemente müssen mindestens in der Antwort enthalten sein 

• Analyse der Ursachen für den Vorfall 
• Fortgang und Ergebnisse der Überprüfung der Bestände und Teile im Umlauf  
• Beschreibung der Korrekturmaßnahmen 



9. PPAP-Spezifikationen, Beispiel 
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